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VERKEHRSPOLITIK

Von Willi Hiisler

Die Larmbelastung

Laut BUWAL 1986 sind 72 Prozent der
Larmbelastigungen auf den Strassenlérm
zuriickzufihren und 10 Prozent auf den
Bahnlarm. Der Rest enffdllt auf Industrie-,
Bau- und tbrige Larmquellen.

Rund 30 Prozent der Bevélkerung wer-
den Strassenbel@stigungen ausgesetzt,
die zu erheblichen Stérungen des Wohl-
befindens fihren.

Die Abbildung 1 zeigt die Anteile der
Bevolkerung, die Larmbelastigungen
iber 60 dB(A), das heisst iber dem wih-
rend des Tages geltenden Immissions-
grenzwert fir Wohnzonen, ausgesetzt
sind.

Die Gesamtlédnge aller Innerortsstrecken
mit Tagesldrmimmissionen von iber
65 dB(A) betrdgt in der Schweiz zurzeit
3000 Kilometer. Uber 70 dB(A) sind
es etwa 800 Kilometer (davon allein
75 Kilometer in der Stadt Zirich) und
Uber 75 dB(A) etwa 50 Kilometer.

Der Zusammenhang zwischen den L&rm-
belastungen (Immissionen) und Larmemis-
sionen (Abstrahlung) ist nicht linear. So
fhrt die Verdoppelung bzw. Halbierung
der Anzahl gleich lauter Schallquellen
nicht zu einer Verdoppelung bzw. Hal-
bierung dessen, was wir héren, sondern
zu wesentlich geringeren Larmschwan-
kungen.

Zur lllustration mag die Tatsache dienen,
dass ein Presslufthammer lediglich halb
so laut ist wie zehn Presslufthmmer.
Aus eben diesem Grund wirkt sich die
Zunahme oder Abnahme der Verkehrs-
menge in einem Strassenabschnitt nicht
proportional, sondern schwécher auf die
gemessene Larmbelastung aus.

Die Ldarmschutz-Verordnung (LSV)

Die Larmschutz-Verordnung ist eine Aus-
fihrungsbestimmung des Umweltschutz-
gesetzes (analog zur Luftreinhalte-Verord-
nung). Sie wurde am 1. April 1987 in
Kraft gesetzt. Die Larmschutz-Verordnung
legt Belastungsgrenzwerte fir Gebaude,
die dem ldngeren Aufenthalt von Perso-
nen dienen, fest. Ferner umfasst sie Ver-
fahren zur Durchsetzung dieser Bela-
stungsgrenzwerfe oder zur Ausfihrung
von vorsorglichen Emissionsbegrenzun-
gen, Sanierungen und Schallschutzmass-
nahmen.

Larmschutz,

und Wohnqualitat
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Bei Uberschreitungen der entsprechen-
den Belastungsgrenzwerte missen die
Sanierungen und in gewissen Fdllen
Schallschutzmassnahmen, je nach der
Dringlichkeit des Einzelfalles, ausgefihrt
werden. Zitat Artikel 24 der LSV: «Die
Massnahmen missen spdtestens 15 Jah-
re nach Inkrafftreten dieser Verordnung
durchgefihrt sein.»
Emissionsbegrenzende ~ Massnahmen
sind nach Artikel 2 der LRV: Technische,
bauliche, betriebliche, verkehrslenkende,
-beschrénkende oder -beruhigende Mass-
nahmen an Anlagen (also zum Beispiel
an Fahrzeugen oder Strassen) sowie
bauliche Massnahmen auf dem Ausbrei-
tungsweg (zum Beispiel Schallschutz-
wdande und Schallschutzfenster).

Die Massnahmen beim Verkehr

Neben der Verscharfung der Fahrzeug-
|armvorschriften — die insbesondere beim
LKW und Motorrad noch nicht bis zum
technisch Méglichen ausgereizt sind -
bieten sich grundsatzlich zwei Massnah-
menbereiche an: die Verminderung der
Menge des larmenden Verkehrs und die
ruhigere (weniger larmige) Gestaltung
des Verkehrsablaufes.

Verkehr

Abb. 1: larmbeldstigungssituation nach
Verkehrsart.
(Quelle: BUWAL 1986)

Auf die Eingriffe bei der Schallausbrei-
tung wird hier nicht weiter eingegangen,
denn abgesehen von wenigen Ausnah-
men kann sich der Autor Strassen in Stéd-
ten und Dérfern mit Schallschutzmauern
und verschraubten Fenstern nicht als gute
Wohngebiete vorstellen. Ja, gdbe es eine
Charta des urbanen Lebensraums, so
misste dort das Recht, die Fenster zu &ff-
nen, als Menschenrecht festgeschrieben
sein.

Die Verminderung der Menge
des lérmenden Verkehrs

Wie bereits angedeutet, wirkt sich die
Reduktion des Verkehrsstroms, der ein
bestimmtes Gebiet oder Haus mit Lérm
belastet, leider weit weniger als propor-
tional auf die Larmbelastung aus. So ent-
spricht die Halbierung des ldrmenden
Verkehrsstroms einer Reduktion der Larm-
belastung um etwa 3 dB(A). Und um eine
Halbierung der Larmbelastung zu errei-
chen (was einer Reduktion um 10 dB(A)
entspricht), muss der Verkehr im ldrm-
wirksamen Querschnitt theoretisch auf
einen Zehntel (10 Prozent) reduziert wer-
den.

Es zeigt sich somit, dass mit der Reduk-
tion der Menge des larmenden Verkehrs
nur mit ganz massiven Eingriffen eine
Larmsanierung der unmittelbar an der
erzeugenden Strasse liegenden Hauser
erreicht werden kann.

Eher ist es mit solchen Massnahmen
moglich, die Hauser der «zweiten Reihe»
aus dem Bereich der Larmgrenzwerte zu
fihren.

Deutlich spirbar wird die Massnahme
allerdings dann, wenn es gelingt, den
LKW-Verkehr deutlich zu reduzieren oder
den LKW-Transit zu verbieten. Die Ver-
kehrsplanung wird sich in den ndchsten
Jahren auch aus diesem Aspekt heraus
dem Schwerverkehr in weit grosserem
Masse annehmen missen als bisher.
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Abb. 2: Mittlerer Gesamigeréuschpegel
und mittlere Vorbeifahrtgeschwindigkeit.
(Quelle: G. Kemper, H. Steven,
Zeitschrift fir Larmbekampfung)

Die ruhigere Gestaltung
des Verkehrsablaufs

Die Niedriggeschwindigkeits-
szenarien

Die Reduktion der Geschwindigkeitslimi-
ten verkirzt einerseits die Beschleuni-
gungsphasen beim Anfahren, das wirkt
sich sehr stark auf den Motorenlérm aus,
und andererseits sind die Rollgerdusche
bei der Konstantfahrt mit tieferen Ge-
schwindigkeiten deutlich geringer.

Dazu zwei Beispiele:

Die Reduktion der Vorbeifahrtgeschwin-
digkeit von 40 km/h auf 30 km/h ent
spricht einer Reduktion des Verkehrsvolu-
mens um etwa 40 Prozent (oder etwa

2 dB(A)); wird die Vorbeifahrigeschwin-

digkeit von 50 km/h auf 30 km/h ge-
senkt, so entspricht das einer Verminde-
rung des Verkehrsvolumens um tber 50
Prozent (oder etwa 3,5 dB(A)).

Die hohe Bedeutung des Verkehrsablaufs

bei der Larmbekampfung macht diesen

zum Favoriten der Massnahmenplanung,
zumal bei der Verkehrssicherheit, bei der

Lufthygiene und beim Platzbedarf eben-

falls positive Auswirkungen erwartet wer-

den kénnen.

Die Niedriggeschwindigkeitsszenarien

umfassen drei Interventionsbereiche:

— Reduktion der Geschwindigkeitslimiten
innerorts, zum Beispiel auf den Quar-
tierstrassen von 50 auf 30 km/h und
auf den Hauptstrassen von 50 auf
40 km/h.

— Motivationspolitik zum «verniinftigen»
Autofahren, das heisst niedrigtourig
fahren, Limiten einhalten und nicht
unnétig stark beschleunigen. Am be-
sten wird das mit Hilfe des Einbaus
eines verstellbaren «Geschwindigkeits-
schalters» im Auto bewerkstelligt.

— Reduktion von «unnétigen» Haltemans-
vern durch Umbau von Knoten nach
dem System «langsam, aber stetig».
Zum Beispiel durch Ersetzen von Licht-
signalanlagen  durch  Kreisverkehrs-
platze oder Verkehrsberuhigung statt
Stoppsignale. Der langsame Verkehr
benstigt wesentlich weniger Schutz-
und Regelungseinrichtungen, da er
sich leichter und mit weniger Risiken
verflechtet.

Schlussbemerkung

Leider wird im Rahmen der Erstellung der
lufthygienischen Massnahmenpléne der
Larm oft vernachlassigt oder zu wenig
zur Kenntnis genommen, dass die Larm-
schutz-Verordnung (LSV) fir den Verkehr
in vielen Fallen weit restriktiver ist als in
der Luftreinhalte-Verordnung.

Wir sollten vermehrt dazu kommen, den
Umweltschutz mit allen seinen Apekten
auf bestimmte Gebiete gesamtheitlich
anzuwenden und nicht biirokratisch nach
Disziplinen, Kérperschaften und Verord-
nungen abzustottern. Dabei geht es nicht
nur darum, dass die Massnahmen wider-
sprichlich sein kdnnen, wie zum Beispiel
die Einstellung von Larmriegeln, die die
Luftzirkulation behindern und dadurch zu
hdheren  Luftschadstoffkonzentrationen
fihren konnen. Wesentlicher ist es, die
gesamte urbane Qualitat der Quartiere
und Strassenrdume im Auge zu behalten.
Nicht nur gute Luft, Larmschutz und Si-
cherheit sind wichtig, sondern ebenso
das Erscheinungsbild und die Benut-
zungsvielfalt oder kurz die Wirtlichkeit.
Denn ich kann mir ein Leben in einer
Stadt voller Lédrmschutzwénde, auch bei
der Einhaltung von allen Verordnungen
und Grenzwerten, nicht vorstellen.

Willi Hisler dipl. Ing. ETH/SVI
METRON Verkehrsplanungs-

und Ingenieurbiro AG
Windisch/Ziirich




	Lärmschutz, Verkehr und Wohnqualität

